
Subventionierte Schülerfahrkarten 

 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:  

 
Neubestellung • Ein Schulstempel oder eine aktuelle Schulbescheinigung bzw. 

Aufnahmebestätigung ist erforderlich 
• Füllen Sie den Antrag sorgfältig und leserlich aus; bitte geben Sie unbedingt eine 

Telefonnummer an, unter der wir Sie tagsüber erreichen können  
• Vergessen Sie nicht, den Antrag zu unterschreiben    

Sie benötigen einen VBB-
Fahrausweis ab dem  
15. August 2011?(Schulbeginn) 

Eine Startkarte benötigen nur Schüler  
ohne gültigen Fahrausweis für den Monat August 2011 

• Kreuzen Sie an: Startkarte für den Teilmonat August gewünscht  
• Zahlung der Startkarte: per Überweisung oder Abbuchung des Fahrkostenanteiles 

Geschwisterkinder  • für jedes Geschwisterkind muss ein gesonderter Antrag ausgefüllt werden 
• Geschwisterkinder, auch das Kind, für das Sie den Antrag stellen, müssen in der 

Tabelle auf dem Formular aufgeführt werden (vom ältesten zum jüngsten Kind) 
• Bitte senden Sie uns die Anträge Ihrer Kinder zusammen zurück; 

Geschwisterkinder werden nur zusammen bearbeitet, da wir Ihnen ansonsten den 
ermäßigten Fahrkostenanteil ab dem 2. Zählkind nicht gewähren können 

Schulwechsel oder Wohnortwechsel 
innerhalb eines Schuljahres 

• Abonnement oder Monatskarten: Umtausch während des Vertragslaufjahres 
möglich 

• Jahreskarte: Kündigung der Jahreskarte – Rückerstattung des nicht in Anspruch 
genommenen Fahrkostenanteiles, Umwandlung in Monatskarten, Achtung: 
Fahrkarten dann nur bis Juni 2012 gültig 

• Austausch des VBB-Fahrausweises in einem unserer Kundenbüros (Falkensee, 
Nauen, Rathenow oder Potsdam) oder durch Rücksendung der nicht mehr 
benötigten Fahrkarte bzw. dann Zusendung des neuen Fahrausweises 
unsererseits 

Tarifbereich BERLIN 
 

• es besteht ein Unterschied im Fahrkostenanteil zwischen einer Abonnementkarte 
und einer Monatskarte – Jahreskarten für den Tarifbereich Berlin werden vom VBB 
nicht angeboten 

Zahlung Ihres Fahrausweises • Überweisung: Sie erhalten nach Bearbeitung Ihres Antrages einen 
Überweisungsbeleg von uns 

• Lastschrift: Die Abbuchung Ihres Fahrkostenanteiles erfolgt am 1. oder 15. des 
Monats, frühestens mit Schuljahresbeginn im September 2011 

Verlust des VBB-Fahrausweises 
 
 

• Setzen Sie sich telefonisch mit uns in Verbindung; Abholung in einem unserer 
Kundenbüros (Falkensee, Nauen, Rathenow oder Potsdam) 

• Schülerfahrausweis (1.-6. Klasse): 5,00 EUR 
• Wertabschnitt (ab 7. Klasse): einmal kostenlos im Vertragslaufjahr 
• Kundenkarte: jederzeit, kostenlos 

 
Sollten Sie Anspruch auf eine Ermäßigung des Fahrtkostenanteiles auf Grund des Bezuges von 
Sozialleistungen gemäß § 5 der Satzung haben, legen Sie Ihrem Verlängerungsantrag unbedingt den von 
der jeweiligen Behörde bestätigten Bescheid bei und senden Sie alles an den Landkreis Havelland!  
Liegt uns zum Zeitpunkt der Bearbeitung keine gültige Erklärung als Nachweis vor, so wird Ihr Antrag 
nicht nach diesen Kriterien bearbeitet. 
 
Wahl des VBB-Fahrausweises 
 

Fahrscheintyp Abonnement Jahreskarte Monatskarte („Abo“ ankreuzen) 

Laufzeit 
12 Monate, nur ab 
September 2011 

12 Monate, nur ab 
September 2011 

Einstieg jederzeit zum 01. eines Monats, bis 
max. Juni 2012 möglich 

Umtausch während 
eines Schuljahres Zum 01. eines Monats Nicht möglich Zum 01. eines Monats 

Zahlungsart 
Monatliche Abbuchung 
12 Monate erhalten – 
nur 10 Monate zahlen 

Einmalige Abbuchung oder 
einmalige Überweisung 

Monatliche Abbuchung 
Ab min. 6 Monaten = letzter Monat kostenfrei 

            Unvollständig ausgefüllte bzw. nicht unterschriebene Verträge werden nicht bearbeitet!  


